
























4. Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung für 
Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Gemeinschaftseinrichtungen der 
Gemeinde Gilserberg vom 19.03.1991  

Auf Grund §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786), 

§§ 1 bis 5 a, 9 und 10 des Hessischen Gesetzes über Kommunale Abgaben 
(HessKAG) vom 17.03.1970 (GVBl. I S. 225), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 21. November 2012 (GVBl. S. 436) 

hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Gilserberg in ihrer Sitzung am 
05.02.2013 folgende 4. Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung für 
Dorfgemeinschaftshäuser und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen der Gemeinde 
Gilserberg beschlossen: 

Artikel 1 

§ 3 Gebühren  

erhält folgende Fassung: 

(1) Die Benutzungsgebühr beträgt je Veranstaltungstag: 

OT Heimbach     65,-- Euro 
OT Itzenhain     43,-- Euro 
OT Lischeid     60,-- Euro 
OT Moischeid     64,-- Euro 
OT Sachsenhausen     58,-- Euro 
OT Schönau     59,-- Euro 
OT Schönstein     50,-- Euro 
OT Sebbeterode    54,-- Euro 
OT Winterscheid    48,-- Euro 
OT Appenhain       19,-- Euro 

Bei allen Veranstaltungen zählen jeweils 1 Tag vorher und 1 Tag nachher 
zu der Veranstaltung. Dies gilt aber nur für Vorbereitungs- bzw. 
Aufräumarbeiten. Wird außerhalb dieser Zeit gefeiert, ist der jeweilige 
Tagessatz nochmals zu entrichten. 

Beim Polterabend ist generell ein Preisaufschlag wegen erhöhter Strapazierung 
der Räume von 50% zu entrichten. 

Die Jugendraumbenutzung ist gebührenfrei.    
       Bei Privatfeiern in Jugendräumen und auf Grillplätzen 
       wird ein Betrag von 17,00 Euro erhoben. 

Benutzer aus Anlass von Beerdigungen zahlen  25,00 Euro 

Sonstige Veranstaltungen    30,--  Euro 



Diese Gebühren beziehen sich pauschal auf alle Häuser. 

(2) Der Stromverbrauch wird mit 0,35 Euro je Kilowattstunde berechnet.
Für Heizstrom ( Elektroheizung ) sind 0,25 Euro je Kilowattstunde zu zahlen. 

(3) Die Stromkosten ändern sich um die jeweilige Tariferhöhung der EAM. 

(4) Für Dorfgemeinschaftshäuser mit Öl- und Gasheizung wird im Winterhalbjahr 
( 15.09. bis 15.05. ) eine Heizungspauschale von 25,-- Euro pro Tag erhoben. 

(5) Festplatzbenutzung 
Befestigte Plätze ( Asphalt, Pflaster, u.s.w. )      pro Tag 25,-- Euro 
unbefestigte Plätze (Schotter, Rasen u.s.w.)    pro Tag 12,50 Euro
Benutzung gemeindlicher Toilettenanlagen 
bei Festveranstaltungen            pro Tag  30,-- Euro 

Artikel 2 

§7 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.03.2013 in Kraft 

Gilserberg, den 14.02.2013 

Rainer Barth        Lothar Hirth 
Bürgermeister             Erster Beigeordneter 


